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Wärmeplanung in Thüringen

- Landesrechtliche Umsetzung

- Operative Umsetzung (Finanzen, Personal)

- Wo stehen die Gemeinden im Prozess Wärmeplanung?

- Umsetzung von Wärmeplänen: Werkzeuge für mehr Verbindlichkeit
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Landesrechtliche Umsetzung

- Gültig seit 19.07.2024: Thüringer Ausführungsgesetz zum 

Wärmeplanungsgesetz (ThürWPGAG)

- § 2 Abs. 1: Planungsverantwortliche Stellen für die Erfüllung der 

Aufgaben nach dem Wärmeplanungsgesetz sind die Gemeinden; 

Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis

- Konvoiplanung: Gemeinden können die Wärmeplanung gemeinsam 

durchführen.
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Landesrechtliche Umsetzung: Finanzierung

- Gültig seit 07.09.2024: Thüringer 

Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung (ThürWPKEVO)

Erstattet werden:

- Kosten für die Beauftragung externer Dienstleistungen/Fachgutachten 

- Kosten für die Datenbeschaffung

__________________________________________________________

- Darüber hinaus werden Personalkosten anteilig finanziert über die 

Zuweisung eines Personalkostenbudgets/einer Personalkosten-

pauschale (Bestandskommunen)
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Landesrechtliche Umsetzung: Verfahren der Kostenerstattung

- jährliche pauschale zweckgebundene Zuweisung von Amts 
wegen (§ 3 ThürWPKEVO)

- Beginnend im Oktober 2024 bis einschl. 2028 (2025: 
Bescheide und Zuweisung kommen frühestmöglich – nach 
Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen)

- Höhe der Zuweisung ergibt sich aus Zuordnung zu einer von 
vier Größenklassen (< 10 TE; 10 – 45 TE; 45 – 100 TE; > 100 
TE)

- Nach Abschluss: Abrechnung der angefallenen Ist-Kosten
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Operative Umsetzung - Personalkosten

- Grundlage: Empfehlung KWW (1/2 Stelle für Gemeinden unter 10.000 

EW; 1 Stelle für alle anderen; Ausnahme: VG und EG)

- Regelung § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürWPKEVO

- Planungsverantwortliche Stellen erhalten ein Personalkostenbudget 

(Annahme: o.g. Schlüssel für drei Jahre), konkrete Verwendung des 

Budgets ist Entscheidung der planungsverantwortlichen Stelle
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Personalkosten = Anteil in Pauschaler Vorauszahlung
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Stand bei der kommunalen Wärmeplanung?
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Größter Informationsbedarf?
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Stand bei der kommunalen Wärmeplanung?
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Wärmeplan – Was ist er, und was nicht?

 Strategisches Planungsinstrument mit informatorischem Gehalt

 Keine unmittelbare rechtliche Bindungs- und Außenwirkung

 ABER:

 Grundlage für zukünftige staatliche Entscheidungen

 Informationsquelle für Bürgerinnen u. Bürger sowie Unternehmen

 Orientierungsfunktion bzgl. Planungs- u. Investitionssicherheit

(Deklaratorische) Klarstellung der rechtlichen Unverbindlichkeit im WPG:

 Legaldefinition der „Wärmeplanung“ in § 3 Abs. 1 Nr. 20 WPG als „rechtlich unverbindliche, strategische 

Fachplanung (…)“

 Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte 

Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen (§ 18 Abs. 2 WPG)

 Der Wärmeplan hat keine rechtliche Außenwirkung und begründet keine einklagbaren Rechte oder Pflichten (§

23 Abs. 4 WPG)
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Aber: 

Pflicht zur Berücksichtigung der Darstellungen des Wärmeplans

Berücksichtigungspflichten 

für die Verwaltung

• Bauleitplanung

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g) BauGB)

• Ausweisungsentscheidung

(§ 26 Abs. 1 WPG)
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Überblick: Instrumente zur Umsetzung der Wärmepläne

Quelle: Stiftung Umweltenergierecht
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www.tmuenf.thueringen.de/waermeplanung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, 

ENERGIE UND NATURSCHUTZ  

Referat 32: Stromnetzausbau, Wärmewende, 

Kommunale Wärmeplanung, Ökodesign 

Telefon: +49 (361) 57-3911325  

Ansprechpartner: Jeffrey Ludwig 

(jeffrey.ludwig@tmuenf.thueringen.de) 


